
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/2/3 3Ob84/33,
3Ob401/61

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1933

Norm

ABGB §987

EO §216 IIId

Rechtssatz

Eine auf Schweizer Franken lautende Hypothekarforderung ist nach dem allenfalls durch Sachverständige zu

ermittelnden Umrechnungskurse des vereinbarten Zahlungsortes zu bezahlen.

Entscheidungstexte

3 Ob 84/33

Entscheidungstext OGH 03.02.1933 3 Ob 84/33

SZ 15/26

3 Ob 401/61

Entscheidungstext OGH 05.12.1961 3 Ob 401/61

Ähnlich; Beisatz: Ermittlung des inneren Wertes eines im Jahre 1939 in Kc gewährten Darlehens durch

Sachverständigen. (T1) = SZ 34/180
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